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Bürgermeisterinfo

Frohe oStern

Bürgermeister Franz Gangl, 
die Mitglieder der Gemeindevertretung

sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Gemeinde St. Georgen bei Salzburg

wünschen
allen Einwohnerinnen und Einwohnern 

von St. Georgen
Frohe Ostern 

und vor allem viel Gesundheit

Am Karfreitag ist das 
Gemeindeamt geschlossen.

Das Titelbild wurde im Rahmen 
des Fotowettbewerbes von

Sandra Hufnagl eingereicht und zeigt
einen Sonnenuntergang in Untereching. 

Einreichungen zum Thema Frühling 
sind noch bis 15. Mai 2021 an 

fotowettbewerb@gem-georgen.salzburg.at
möglich.



Gemeinde St. Georgen bei Salzburg

Bürgerservice:
Gemeindeamt St. Georgen bei Salzburg
Gemeindeweg 6 • 5113 St. Georgen bei Salzburg
Telefon: +43 6272 2929 • Fax: +43 6272 2929 78
E-Mail: post@gem-georgen.salzburg.at
Internet: http://www.gem-georgen.salzburg.at

Amtszeiten:
Montag bis 
Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr und
  13:00 – 15:00 Uhr
Freitag:  08:00 – 12:00 Uhr
Termine nach telefonischer Vereinbarung jederzeit möglich

Sprechstunden des Bürgermeisters
Montag bis Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr 
Donnerstag:  14:00 – 16:00 Uhr
Bitte um Terminvereinbarung im 
Gemeindeamt unter Tel. 06272 / 2929
Für Termine außerhalb der 
Sprechstunden bitte ebenfalls um 
Terminvereinbarung im Gemeindeamt.

Sprechstunden der Vizebürgermeisterin
08. und 22. April 2021  

(jeweils Donnerstag) von 16 bis 18 Uhr
im kleinen Sitzungssaal, 2. Stock, Gemeindeamt. 

Sollte jemand außerhalb dieser Zeiten einen 
Termin benötigen, bitte unter 0650/5661888 

telefonisch vereinbaren.

02

Schulstraße 20
5113 St. Georgen bei Salzburg
Eingang gegenüber dem Friedhof
Tel: 06272/2929–88 
während der Öffnungszeiten
E-Mail: 
bibliothek@gem-georgen.salzburg.at
Website: www.stgeorgen.bvoe.at

Öffnungszeiten
Montag:  09.00 bis 11.00 Uhr
Mittwoch:  19.00 bis 21.00 Uhr
Freitag:  15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag:  10.00 bis 12.00 Uhr
ganzjährig, außer Feiertage!

SHD – Sozialer Hilfsdienst 
St. Georgen bei Salzburg

Sozialbeauftragte: 
Silvia Hainz

Telefon: 0664/75 08 84 13
E-Mail: office@shd-stgeorgen.at

Die Zeiten von Frau Hainz:
Montag: 13.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag:  08.00 bis 12.00 Uhr
Freitag:  08.00 bis 12.00 Uhr

im Gemeindeamt St. Georgen.

und nach telefonischer Vereinbarung

ALTSTOFF-
SAMMEL-
ZENTRUM

Öffnungszeiten
Montag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag:  09.00 bis 13.00 Uhr
Freitag:  09.00 bis 18.00 Uhr
Samstag:  09.00 bis 13.00 Uhr

MÜLLABFUHR
01.04.2021 (Donnerstag) Biotonne
07.04.2021 (Mittwoch) Restmülltonne 2w + 4w
08.04.2021 (Donnerstag) Biotonne
15.04.2021 (Donnerstag) Biotonne
16.04.2021 (Freitag)  Gelber Sack
20.04.2021 (Dienstag)  Altpapier
21.04.2021 (Mittwoch) Restmülltonne 2w
22.04.2021 (Donnerstag) Biotonne
29.04.2021 (Donnerstag) Biotonne
KLÄRANLAGE PLADENBACH
01. April bis 30. November
 Mittwoch:  16.00 bis 18.00 Uhr
 Samstag:  09.00 bis 11.30 Uhr
01. Dezember bis 31. März
 Nach telefonischer Vereinbarung unter 06272 8335

Ordinationszeiten

MO 07:00-11:00 16:00-18:00
DI 07:30-11:30 
MI   16:00-19:00
DO 07:30-11:30 
FR 07:30-11:30 16:00-18:00

Sigl.Haus - Siglhausweg 1
Telefon: 06272/8541, Fax: DW 4

inFormAtion: 
Die Praxis ist von 

03. - 07. mai 2021 
geschlossen!



unachtsamkeit von  
Bürgerinnen und Bürger

Vermehrt kontaktieren mich Grundei-
gentümer, die mir Vorfälle schildern, 
die ich gerne hier anführen möchte. 
Ich appelliere an jede Bürgerin und 
jeden Bürger, Privateigentum zu re-
spektieren. Wiesen und Wälder sind 
nicht automatisch öffentliche Flä-
chen, auch dies ist Privatbesitz und 
eine Betretung ist nicht erlaubt.
Halten Sie sich an die vorgegebenen 
Wege und Beschilderungen bei Spa-
ziergängen und Ausflügen.
Es wurde auch vermehrt beobachtet,  
das Eltern ihre Kinder auf Hackholz-
haufen und auf Siloballen herumklet-
tern lassen.
Manche Eltern hoben ihre Kinder gar 
über den elektrischen Weidezaun um 
die Kühe und Kälber zu streicheln. 
Bei einem Vorfall wurden sogar Wei-
dezaunpfähle ausgerissen und in die 
Wiese geworfen, um sich Zutritt zu 
einer Wiese zu verschaffen. Nach 
Zurechtweisung der Personen durch 
den Grundeigentümer zeigten diese 
Personen kaum Verständnis dafür.
Zunehmend gibt es auch Probleme 
mit Hundehaltern, die Hinterlassen-
schaften ihres Hundes unweit der 
Hundekübel einfach wieder liegen 
lassen! 
Gerade in den Wäldern bitte ich auch 
im Namen der Jägerschaft, sich ru-
hig und unauffällig zu verhalten, und 
vor allem beim Mitführen von Hun-
den sich an die Leinenverordnung im 
Wald- und Auengebiet zu halten und 
sich nicht abseits der ausgewiesenen 
Wege zu bewegen.
Schauen wir auf uns und unsere Um-
welt und respektieren wir den Besitz 
von anderen. 

Beliebte Abfalltrennfibel 
neu aufgelegt 

Die Informationsbroschüre „Abfall-
trennung im Flachgau/Tennengau/
Lungau“ wurde überarbeitet und 
steht ab sofort sowohl elektronisch 
als auch als Printmedium zur Verfü-
gung. 

Die beliebte Broschüre wurde inhalt-
lich überarbeitet und neu aufgelegt. 
Hinzugekommen sind Informationen 
zur Trennung von Restabfall, Altholz, 
Alteisen, Lithiumbatterien, Bau-
schutt/Baurestmassen sowie künstli-
chen Mineralfasern. 
Die übersichtliche Darstellung der 
einzelnen Abfallarten soll zur richti-
gen Trennung und Entsorgung beitra-
gen.
Die Produktion der Flach- und Ten-
nengauer Broschüren wurde von der 
Salzburger Abfallbeseitigung GmbH 
(SAB) freundlicherweise mit der Hälf-
te der Kosten unterstützt. 
Der Folder liegt ab sofort kostenlos in 
den Gemeindeämtern auf und kann 
zusätzlich als .pdf-Datei von den je-
weiligen Websites heruntergeladen 
werden. 

Eine Information des

Gelber Sack 
Bitte nur für Kunststoffe

Nach der letzten Abholung der gel-
ben Säcke in unserem Gemeindege-
biet konnten wir nun volle 6 Wochen 
von einer Abholung bis zur nächsten 
analysieren. 
Gut 2/3 aller Haushalte verwenden 
mittlerweile die neue haushaltsnahe 
Sammlung und ich bin froh, dass das 
Angebot so gut angenommen wird.

WICHTIG: Bitte entsorgen sie im  
gelben Sack nur PLASTIK-MÜLL. Es 
wurde leider auch festgestellt, dass 
manche Haushalte den Sack wie  
einen Restmüll-Sack verwenden, das 
darf nicht sein. 
Hier noch einmal der Überblick, was 
in den gelben Sack hinein darf:
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   Geschätzte 
   Gemeindebürgerinnen und
   Gemeindebürger!

Gelber Sack, Quelle: ARA 

Was muss ich beim gelben Sack/der gelben Tonne 
beachten?  
 
Wie in der letzten Gemeindezeitung angekündigt, wird ab 
01.01.2021 die Verpackungsentsorgung mit gelbem Sack 
und der gelben Tonne zusätzlich angeboten. Dabei können 
Fragen auftauchen. Die häufigsten haben wir hier für Sie 
zusammengefasst: 
 
Kann ich meinen Verpackungsmüll nach wie vor ins 
Altstoffsammelzentrum bringen?  

- Die sortenreine Sammlung im ASZ Stierlingwald ist 
nach wie vor möglich 

Wenn ich mit neun Säcken nicht auskomme, was mache ich 
dann?  

- Nach der Erstverteilung an alle Haushalte durch die 
Entsorger können kostenlos zusätzliche Säcke bei 
der Gemeinde abgeholt werden.  

Wer bekommt einen gelben Sack, wer bekommt die gelbe 
Tonne?  

- Alle Einzelhaushalte bekommen den gelben Sack, Wohnblöcke und Einrichtungen 
bekommen/haben die gelbe Tonne. Für Gewerbebetriebe steht der gelbe Sack 
nicht zur Verfügung.  

Was passiert mit dem Kunststoff im gelben Sack/der gelben Tonne? 

- Der Kunststoff wird sortiert und recycelt.  

Warum gibt es das zusätzliche Angebot?  

- Die Restmüllanalyse 2019 des Landes Salzburg hat gezeigt, dass ein erheblicher 
Teil des Restmülls Plastik ist. Ziel ist es durch das einfache, zusätzliche Angebot 
Kunststoffverpackungen aus dem Restmüll zu bekommen.  

Wann stelle ich meinen gelben Sack vor die Haustür?  

- Bitte den gelben Sack am Vorabend des Abfuhrtags auf den Gehsteig/den 
Abholplatz der Restabfalltonne stellen.  

 
Bei weiteren Rückfragen stehen Ihnen die Gemeinde sowie der Regionalverband 
Flachgau-Nord zur Verfügung.  
 

?wohin

Kunststoffverpackungen

was nicht

tipp

was

kostenlos

•  Ausschließlich Verpackungen:  
Leere Kunststoffflaschen, -becher, 
-tuben, -säcke und -folien, Saft- und 
Milchpackungen, Verbundstoffe,  
Tiefkühlverpackungen mit  
Beschichtung 

•  Öffentliche Sammelbehälter  
„Gelbe Tonne“

• Gelber Sack 
• Recyclinghof der Gemeinde

•  Alle Gegenstände aus Kunststoff,  
die keine Verpackung bzw. Teil einer 
Verpackung sind (Plastikspielzeug, 
Blumentöpfe, Sportgeräte, diverse 
Haushalts artikel etc. zum  
=> Restabfall)

•  Möglichst das  
Volumen reduzieren 
(Falten von Getränke-
kartons, Zusammen-
drücken von  
Kunststoffflaschen)

Mit besten Grüßen

Gangl Franz
Bürgermeister

?Abfalltrennung
im Flachgau
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STELLENANZEIGE
Als gemeinnütziges Unternehmen 
suchen wir engagierte Mitarbeiter 

für unsere anspruchsvollen Projekte. 
Denn hoch qualifizierte, motivierte Mitarbeiter 

sind die Basis unseres Erfolgs. 
Wir sind ein für den öffentlichen Dienst 

tätiges Dienstleistungsunternehmen 
für die Gemeinden 

Bürmoos und St. Georgen.

Für den Sommer 2021 suchen wir 
für den Bereich Bauhof einen/eine

Ferial Mitarbeiter/in
Ihr Profil:

Idealerweise Führerschein 
der Klasse B od. F 

Wir bieten:

Vielseitige Tätigkeit in einem motivierten Team
Entlohnung nach dem Salzburger Gemein-

de-Vertragsbediensteten-Gesetz 2001 i.d.g.F

Die Auswahl unter den Bewerberinnen 
und Bewerbern erfolgt unter Beachtung 

des Sbg. Gleichbehandlungsgesetzes 2006 i.d.g.F.

Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an die nachstehende Adresse:

GEMEINDEVERBAND DIENSTLEISTUNGS-
ZENTRUM STIERLINGWALD
zu Hdn. GF Hannes Hochradl

Gewerbegebiet Oberfeld 5
5113 St. Georgen

E-Mail: h.hochradl@dlz-stierlingwald.at

 
Weitere Informationen unter salzburg.radelt.at. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Salzburg radelt & St. Georgen bei Salzburg radelt mit
 

Radeln Sie sich fit und machen Sie mit bei der 
Radaktion „Salzburg radelt“. Vom 20. März bis 
30. September 2021 zählt jeder Radkilometer. 
Auch die Gemeinde St. Georgen bei Salzburg 
startet aktiv in den Frühling und radelt mit. Seien 
Sie dabei, wenn ganz Salzburg radelt! 
 
 
 
 
 
 

 
Wer sich registriert und bis 30. September 2021 
mindestens 100 Kilometer radelt, kann tolle 
Preise gewinnen. 
 
Ich drücke Ihnen die Daumen 
 

Ihr  
Dietmar Roider 

Vorsitzender des Natur-, Um-
welt- und Ökologieausschuss 

 

„Salzburg radelt“: Machen auch Sie für unsere Gemeinde mit

 

Treten Sie fleißig in die Pedale und sammeln Sie 
Radkilometer Jede/r kann kostenlos teilnehmen 
und zwischendurch und am Ende gibt es immer 
wieder tolle Preise zu gewinnen! Es sind keine 
sportlichen Höchstleistungen nötig!  
Neugierig geworden?  
 
Dann machen Sie mit  
bei „Salzburg radelt“, der Fahrradaktion für All-
tagsradlerInnen und die, die es noch werden 
möchten! Jeder Kilometer mit dem Rad zählt, 
egal ob zur Arbeit, zum Einkauf oder zum Sport-
platz. 
 
Und so einfach geht´s  
1. Anmeldung auf salzburg.radelt.at  
 
2. Radeln und Kilometer zählen - alle mit dem 
Rad zurückgelegten Kilometer werden gezählt 
 
3. Kilometerzahl direkt im Internet eintragen oder 
über die neue Österreich radelt App aufzeich-
nen. Das können Sie täglich, monatlich oder am 
Ende der Aktion machen. Auch ohne Internet 
kann man mitmachen: Teilnahmescheine erhal-
ten Sie in der Gemeinde oder beim Klimabündnis 
Salzburg. 
 
4. Tolle Preise gewinnen 
 
 
 

 

 
 
 
Mitradeln und gewinnen 
Wenn Sie während der Aktion „Salzburg radelt“ 
für unsere Gemeinde mehr als 100 Kilometer ra-
deln, nehmen Sie automatisch an der Schlussver-
losung teil und können am Ende mit etwas Glück 
attraktive Preise gewinnen! 

Der Natur-, Umwelt- und Ökologieausschuss   
informiert. 

Gefördert vom Land Salzburg - 
Referat Frauen, Diversität, Chancengleichheit

VORTRAG UND GESPRÄCH
Mag. Christian Mang, Trainer, Coach, Puch bei Hallein

Wertschätzung – 
Balsam für die Seele
Wann wurden Sie zuletzt wertgeschätzt? Wertschätzung tut gut. 
Sie macht uns lebendig und ist nachweislich gesundheitsfördernd. 
In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Sie noch bewusster diesen 
wohltuenden Balsam auftragen können.

Di, 27. April 2021 | 19.30 Uhr
Pfarrsaal St. Georgen bei Salzburg
Pfarrhofstraße 1

HINWEIS: Sie können sich sicher sein, dass bei uns immer alle 
Corona-Vorgaben der Bundesregierung eingehalten werden.
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Verspätete Grundsteuerbe-
scheide / -aufrollungen verur-

sachen immer wieder Ärger und 
Unverständnis in der Bevölkerung. 
Die momentane Situation ist we-
der für die Kunden noch für die 
Gemeinden zufriedenstellend.
Dass das jeweilige Recht sozusa-
gen an der Sache „klebt“ und nicht 
an der Person, ist den meisten Ge-
meindebürgerinnen und –bürgern 
jedoch oft nicht bewusst. Wenn 
ein Grundstück den Eigentümer 
wechselt, dann ist der Verkäu-
fer solange für die Grundsteuer 
verantwortlich und zur Zahlung 
bescheidmäßig verpflichtet, bis 
ein neuer Einheitswertbescheid 
vom Finanzamt erlassen wurde.
Diesbezügliche Probleme treffen 
daher nicht die Gemeinde, son-
dern die Parteien des Kauf- oder 
Schenkungsvertrages müssen die-
se zivilrechtlich untereinander lö-
sen.

Bei Änderungen des Grundver-
mögens werden von den Bewer-
tungsstellen der Finanzämter 
neue Einheitswertbescheide aus-

gestellt. Diese Feststellungsbe-
scheide werden den Eigentümern 
und der Gemeinde zugestellt. 
Sobald die Gemeinde St. Geor-
gen diese Einheitswertbescheide 
erhält, wird die Grundsteuer um-
gehend aufgerollt. Die bis dahin 
erfolgten Zahlungen werden zu-
rücküberwiesen respektive den 
neuen Eigentümern vorgeschrie-
ben. 
Leider bekommen die Gemein-
den diese Einheitswertbescheide 
sehr schleppend vom Finanzamt 
zugestellt. Zeitverzögerungen von 
mehreren Jahren sind der Fall.

Was ist der Einheitswert?

Der Einheitswert entspricht dem 
steuerlichen Wert einer Liegen-
schaft. Dieser Wert wird als Be-
rechnungsgrundlage für die Er-
mittlung der Grundsteuer und 
in bestimmten Fällen auch der 
Grunderwerbsteuer herangezo-
gen. Die Feststellung des Einheits-
werts erfolgt anhand eines kom-
plexen Verfahrens, bei dem unter 
anderem die Bauweise und Aus-

stattung der Immobilie berück-
sichtigt werden. Der Einheitswert 
kann für bebaute und unbebau-
te Grundstücke sowie für land- 
und forstwirtschaftlich genutztes 
Grundvermögen ermittelt wer-
den. Ziel des Berechnungsverfah-
rens ist es, den realistischen Wert 
einer Immobilie zu bestimmen. 
Der Einheitswert für Grundbesitz 
wird für Besteuerungszwecke in 
Österreich vom Finanzamt fest-
gestellt. Dazu ist ein Antrag beim 
örtlichen Finanzamt einzureichen. 
Grundlage für die Ermittlung des 
steuerlichen Wertes einer Immo-
bilie ist das Bewertungsgesetz. Die 
Ermittlung ist sehr aufwendig. Der 
Einheitswert ist völlig unabhängig 
vom Verkehrs- bzw. Marktwert 
der Immobilie. Dennoch wird der 
Wert, je nach Lage der Immobi-
lie, deutlich variieren, da sich die 
Immobilienpreise zwischen Stadt 
und Land deutlich unterscheiden. 
Bei bebauten Grundstücken ergibt 
sich der steuerliche Wert aus dem 
Boden- und Gebäudewert.

Verzögerungen bei der erstellung der Grundsteuerbescheide bzw. bei der 
Grundsteueraufrollung anlässlich Änderungen beim Grundvermögen (Ankauf/
Verkauf, erbe, Schenkung usw.)

bmf.gv.at

Du suchst eine 
Ausbildung, die 
viele Entwicklungs- 
möglichkeiten 
bietet?

Du bist motiviert, 
zielstrebig und 
leistungsorientiert?

Der Lehrberuf Steuerassistenz ist die maßgeschneiderte Ausbildung für „Kopfwerkerinnen und 
Kopfwerker“: Wenn es Dir Spaß macht, knifflige Aufgabenstellungen zu lösen, Du an wirtschaft-

lichen und rechtlichen Zusammenhängen interessiert bist und Dich gerne mit Zahlen beschäf-
tigst, sind das genau die richtigen Voraussetzungen um diesen Lehrberuf zu ergreifen.

Benefits auf einen Blick:
•  Fachlich hochwertige Ausbildung zur Steuerexpertin bzw. zum Steuerexperten

•  Persönliche und berufliche Weiterentwicklung – Personalentwicklung
•  Arbeiten bei einem der attraktivsten und modernsten Arbeitgeber des Bundes

Du beendest die allgemeine Schulpflicht bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021
oder hast sie bereits beendet - dann sichere Dir jetzt Deine Lehrstelle und bewirb

Dich online unter: bmf.gv.at/jobs. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! En
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Gesund in den Frühling

Sie möchten Ihre überschüssigen Pfunde loswerden? Der beste  
Zeitpunkt dafür ist JETZT! Kommen Sie zur  Körperanalysemessung  

und holen Sie sich Tipps, um Ihr Abnehmziel zu erreichen!

Nur 29,- Euro statt 45,- Euro (Dauer ca. 30 Minuten)
Gleich anrufen unter Tel: 0676-9534461 und Termin vereinbaren! 

Die Aktion ist gültig bis 30.04.2021. Ich freue mich auf Sie!

Zentrum für Gesundheit Eggelsberg und 
Praxis für Ernährung & Hypnose, Pladenbachstraße 22, 5113 St. Georgen

 
 
 

 
jeden SAMSTAG 17-19 Uhr 

VORBESTELLUNG unter 
wirtzeching@gmx.at oder 

06272-73236 
 

 
 
 

 
KARFREITAG MITTAG 
VORBESTELLUNG unter 

wirtzeching@gmx.at oder 
06272-73236 

 
 

 

Weil Reden glücklich macht: 
 
 

Praxis für Achtsamkeit & psychische Gesundheit   

Mag. Martha Lepperdinger  
Klinische- und Gesundheitspsychologin,  

Achtsamkeitstrainerin 

Psychologische Einzelgespräche  
auf Wunsch in Kombination mit Achtsamkeitsübungen 

Ort: Moorbad St. Felix, Holzhausen 
Terminvereinbarung: 

0650/86057 66 
martha.lepperdinger@gmx.at 

 

 

 

 

  

Psychologische Hilfe in der Pandemie 

Ich fühle mich … 

Frische 

Bio-Enten 
für den Frühling
Jetzt Vorbestellen:
 BIO-Enten mit viel Auslauf
 und Schwimmmöglichkeit   
 aus dem Salzburgerland
 Je Ente ca. 2 kg / € 15,- je kg
 Abzuholen ab 1. April 2021,
 können auch eingefroren und
 später abgeholt werden

www.freds-farm.at

Vorbestellungen bei 
Manfred Gloning unter 

0664 / 4467 903

VORANKÜNDIGUNG

Anfang November gibt es 

FRISCHE MARTINIGÄNSE!
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So geben sie Ihre 
Veranstaltungen bekannt:

         - per E-Mail an gemeindezeitung@gem-georgen.salzburg.at 
         - per Eingabe auf www.gem-georgen.salzburg.at

08Berichte aus den Vereinen

liebe Weidmoosfreunde und 
Besucher unserer homepage 
www.weidmoos.at

Nachdem unsere alte Homepage in 
die Jahre gekommen ist wurde es 
notwendig sie den neuen Anforde-
rungen anzupassen. 
Der Amtsleiter der Gemeinde St. 
Georgen Matthias Hochradl und 
unsere Schutzgebietsbetreuerin  
Elisabeth Ortner MSc vom Haus der 
Natur haben sich dieser Aufgabe an-
genommen und wir präsentieren mit 
der neuen Informationsquelle über 
unser Weidmoos ein wirklich gelun-
genes Werk! 
Herzlichen Dank an Matthias  
und Elisabeth für diese hervorragen-
de Arbeit!
Es freut mich als Obmann mit-
teilen zu können, dass die 
Homepage www.weidmoos.at  
ab sofort „Online“ ist! 
Gemeinsam mit den Vorstandsmit-
gliedern lade ich Sie recht herzlich 
ein, in diese „neue virtuelle Weid-
mooswelt“ einzusteigen um das 
Weidmoos auf eine ganz besonde-
re Art und Weise, vielleicht neu und 
auch anders, kennen zu lernen! 

Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Wir hoffen es!

Schöne Weidmoosgrüße!
Hans Grießner 
Obmann des 
Torferneuerungsverein Weidmoos
Tel.: 0664 400 87 33
torferneuerungsverein@weidmoos.at                                                                   


